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Erster Teil 

Problemstellung und Grundlagen 

§ 1 Arbeitsplatzgestaltung als tarifrechtliches Problem 

I. Gegenstand der Untersuchung 

Unternehmerische Tätigkeit ist neben anderen Aspekten insbesondere da-
durch gekennzeichnet, daß Menschen in einem organisatorischen Verbund zu-
sammenwirken. In der heutigen Industrie- und Dienstleistungsgesellschaft führt 
nur die gemeinsame Tätigkeit vieler zur Produktion industrieller Erzeugnisse 
oder zur Erbringung der von den Kunden benötigten Dienstleistungen. Der 
Unternehmer stellt die Arbeitskräfte aufgrund eines privat-autonomen Arbeits-
vertrages ein und ordnet ihnen innerhalb dieses organisatorischen Verbundes 
eine bestimmte Funktion oder einen bestimmten Tätigkeitsbereich zu. 

Der einzelne Arbeitnehmer erbringt seine Arbeitsleistung im arbeitsteiligen 
Zusammenwirken mit anderen Arbeitnehmern im Rahmen der vom Unter-
nehmer bestimmten Zwecksetzung. Dabei ist der im Rahmen der Betriebs-
organisation konkret zugeordnete Tätigkeitsbereich die kleinste funktionale 
Einheit, die als Arbeitsplatz bezeichnet wird. Die dem Arbeitsplatz zugeordnete 
inhaltliche Tätigkeit bestimmt sich nach der Funkton innerhalb der Gesamtor-
ganisation. 

Die notwendige Koordination des arbeitsteiligen Zusammenwirkens von 
Menschen, Arbeitsmitteln und Arbeitsstoffen zu einem bestimmten Zweck ist 
Aufgabe des Unternehmers. Die dafür erforderliche unternehmerische Perso-
nalplanung beginnt bei der vorbereitenden Tätigkeit der Ermittlung des Perso-
nalbedarfs (Personalbedarfsplanung) und reicht bis zu Maßnahmen der Perso-
nalbeschaffung und des Personaleinsatzes (Personaldeckungsplanung) 1. Ihre 

I Vgl. zur betrieblichen Personalplanung MünchArbRJBuchner, § 32 m.w.Nachw. der einschlä-
gigen Literatur; zum Mitbestimmungsrecht des Betriebsrats in personellen Anglegenheiten 
MünchArbRJ Maltlhes, §§ 338 ff. 
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Bedeutung filr den Erfolg des Unternehmens am Markt und seine Rentabilität 
sind evident. 

Zur Umsetzung seiner Ziele kommt dem Unternehmer eine weitgehende 
Gestaltungsfreiheit zu, die durch die Notwendigkeiten des Marktes und andere 
Umstände allerdings tatsächlich stark eingeschränkt sind. Für den Bereich der 
Personalpolitik muß der Unternehmer überhaupt erst die benötigten Arbeits-
kräfte fmden und vertraglich an sich binden. In der Gestaltung im einzelnen, 
z.B. mit wievielen Arbeitnehmern die anfallende Arbeit erbracht werden kann, 
ihre Verteilung auf den einzelnen Arbeitnehmer oder die Abgrenzung der Tä-
tigkeitsbereiche der Arbeitnehmer voneinander, hat er grundsätzlich einen 
weiten Bereich eigenständiger Gestaltung. 

Diese organisatorischen Entscheidungen des Unternehmers prägen den Ar-
beitsplatz jedes Arbeitnehmers. Der einzelne Arbeitnehmer wird für einen be-
stimmten Arbeitsplatz eingestellt, der die von ihm zu erbringende Arbeitslei-
stung generell festlegt. Gemäß der internen unternehmerischen Planung hat er 
bestimmte betriebstechnische Ziele zu verwirklichen2• Dabei können die Auf-
gaben eines Arbeitnehmers völlig unterschiedlich sein. So flUlt der Betriebslei-
ter unter diese Kategorie, genauso wie leitende Angestellte oder ungelernte Ar-
beiter Arbeitnehmer sind. Immer jedoch ist die Arbeitsleistung eines Arbeit-
nehmers determiniert von der unternehmerischen oder betriebstechnischen 
Zwecksetzung, die auf den Unternehmer zurückgeht und durch seine betriebli-
che Gestaltung konkretisiert wird. 

Diese "Fremdbestimmtheit" ist in der Natur des Arbeitsverhältnisses be-
gründet und nicht authebbar, da der Arbeitnehmer unselbständige Dienste für 
einen anderen erbringe. Dieser andere, der Arbeitgeber, bestimmt grundlegend 
Funktion und Aufgabenbereich und gestaltet die täglich zu erbringende Ar-
beitsleistung aus. Darin unterscheidet sich "idealtypisch" der Arbeitnehmer 
vom selbständigen Unternehmer, der seine Zielsetzungen und ihre Durchfüh-
rung nach eigenem Ermessen gestalten kann. Dieser arbeitet nicht für einen an-
deren, sondern für sich selbst. Im praktischen Arbeitsleben verwischen sich die 
Unterschiede selbstverständlich, so daß überhaupt keine oder nur graduelle 
Unterschiede bestehen. In vielen Fällen besteht die unternehmerische Gestal-

2 Dazu Runggaldier, Kollektivvertragliche Mitbestimmung bei Arbeitsorganisation und Ratio-
nalisierung, S. 21 f. 

3 ZöllneriLoritz, Arbeitsrecht, § 4 IV (S. 48). 
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tungsfreiheit nur dem Namen nach. Man denke etwa an Zulieferbetriebe, die 
nicht selten weitgehend von ihren Abnehmern abhängig sind. 

Damit wird deutlich, daß die vom Arbeitnehmer zu erbringende Tätigkeit 
von der vom Unternehmer bestimmten Organisationsstruktur abhängig ist4• 

Aufgrund des Arbeitsvertrages ist der Arbeitnehmer verpflichtet, die anfallen-
den Arbeiten während der Arbeitszeit auszuführen. Regelmäßig werden keine 
darüber hinausgehenden einschränkenden Vereinbarungen über den konkreten 
Arbeitsinhalts getroffen. Es besteht die Verpflichtung, daß der Arbeitnehmer 
während der Arbeitszeit seine Arbeitsleistung erbringt, wobei der Inhalt der 
Leistungspflicht, von Ausnahmen wie Akkordarbeit abgesehen, nicht in der 
Erzielung eines bestimmten quantitativen oder qualitativen Ergebnisses besteht, 
sondern in der Zurverfügungstellung der versprochenen Dienste für die verein-
barte Zeit 

Im einzelnen ergibt sich die Tätigkeit dann aus den Umständen, die aus dem 
jeweiligen Arbeitsbereich resultieren oder es bedarf einer konkreten Zuweisung 
durch den Arbeitgeber6• Dieser hat im Rahmen des im Arbeitsvertrag festgeleg-
ten Tätigkeitsbereichs das Recht zur Konkretisierung, welche Art und wieviel 
der anfallenden Tätigkeiten der Arbeitnehmer zu leisten hat'. Dabei ist allge-
mein anerkannt, daß grundsätzlich die geschuldete Leistung nicht von der Per-
son des Arbeitnehmers getrennt werden kann und sich daher nach dem indivi-
duellen Leistungsvermögen des Arbeitnehmers bestimm{ Mit anderen Worten 
hat der Arbeitnehmer während der Arbeitszeit die in seinem Arbeitsbereich ~. 
fallende Tätigkeit nach seinen Möglichkeiten zu erledigen. Er muß eine semen 
Fähigkeiten und den sonstigen Umständen entsprechende angemessene Arbeits-
leistung erbringen9• 

Dies führt zu der Frage, inwieweit dieser organisatorische Bereich einer ta-
rifvertraglichen Mitbestimmung zugänglich ist. Es sollen in der vorliegenden 
Abhandlung Tarifnormen untersucht werden, die die Arbeitsplatzgestaltung ei-
nes Unternehmens verbindlich regeln und unmittelbar oder mittelbar Umfang 

4 Söl/ner, Grundriß des Arbeitsrechts, S. 254. 

5 HanauiAdomeit, Arbeitsrecht, S. 189; StaudingerlRichardi, BGB, § 611 Rn. 271 f. 

6 Vgl. dazu StaudingeriRichardi, BGB, § 611 Rn. 273. 

7 StaudingerlRichardi, BGB, § 611 Rn. 278; ZöllnerlLoritz, Arbeitsrecht, § 6 I 8 (S. 68 f.). 

! HanauiAdomeit, Arbeitsrecht, S. 189; HueckiNipperdey, Arbeitsrecht 11/1, S. 228; Staudin-
geriRichardi, BGB, § 611 Rn. 290. 

9 Zöl/nerILoritz, Arbeitsrecht, § 12 III 2 (S. 149). 


